
Die Gemeinde informiert

Zu folgenden Bauangelegenheiten wurde das 
gemeindliche Einvernehmen am 09.08.2007 erteilt:

- Punzet Annemarie und Robert, Lengdorf 43, 83543 Rott 
   a. Inn; Bauantrag zum Umbau und Erweiterung des 
   bestehenden Nebengebäudes

- Kaffl Leonhard, Feldkirchen 6, 83543 Rott a. Inn; Bau-
   antrag zum Anbau an die bestehende Maschinenhalle 
   mit Einbau einer Hackschnitzelheizung

- ASV Rott a. Inn, Bachmaier Franz, Lengdorf 33, 83543 
   Rott a. Inn; Tekturplan zur Errichtung eines Stock-
   schützengebäudes mit WC-Anlage sowie 5 Stock-
   schützenbahnen

- Fa. Hain Industrieprodukte Vertriebs GmbH, Am Eckfeld 4 
   83543 Rott a. Inn; Tekturplan zur Wiedererrichtung des 
   Produktionsbereiches der Fa. Hain GmbH

Zu folgender Bauangelegenheit wurde das 
gemeindliche Einvernehmen nicht erteilt:

- Schwarz- Aussenwerbung GmbH, Gottlieb-Daimlerstr. 6, 
   78467 Konstanz; Bauantrag zur Errichtung einer Plakat-
   tafel für die wechselnde Produktwerbung am Lidl Markt, 
   Bahnhofstr. 9, 83543 Rott a. Inn
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Standesamt

Veröffentlichung der Geburten in der Gemeinde
(nur bei vorliegender Einwilligung)

Erfurth Anian Maximilian, geb. 22.07.2007
Eltern: Zangerl Claudia und Erfurth Stefan

 Am Brunnfeld 16, Arbing

Die Gemeinde Rott a. Inn trauert um

Frau Doris Berger

Frau Berger war seit 01.01.2007 in der Gemeinde 
Rott a. Inn als Reinigungsfrau beschäftigt.

Wir werden ihr ein ehrendes Gedenken bewahren.
Ihren Angehörigen gilt unser Mitleid.

Rott a. Inn, 14.08.2007

Maier
1. Bürgermeister

VerschiedenesBauausschuss

Bekanntmachung über das Widerspruchsrecht von 
Wahlberechtigten zur Weitergabe ihrer Daten an 
Parteien, Wählergruppen und andere Träger von 

Wahlvorschlägen
Gemäß Art. 32 Abs. 1 Sätze 3 und 4 des Meldegesetzes 
(MeldeG) vom 8. Dezember 2006 (GVBI S.990) wird darauf 
hingewiesen, dass Wahlberechtigte das Recht haben, der 
Weitergabe ihrer Daten an Parteien, Wählergruppen und 
andere Träger von Wahlvorschlägen zu widersprechen.
Der Widerspruch kann schriftlich oder mündlich bei der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Rott a. Inn. 
Kaiserhof 3, 83543 Rott a. Inn, Zi.Nr. 109 (Meldeamt), 
eingelegt werden. Er ist von keinen Voraussetzungen 
abhängig, braucht nicht begründet zu werden und gilt bis 
zu einer gegenteiligen Erklärung gegenüber der 
Meldebehörde unbefristet.
Der Meldebehörde ist, falls einer Datenweitergabe nicht 
widersprochen wurde, frühestens sechs Monate vor dem 
Wahltag befugt, Daten von Wahlberechtigten weiterzu-
geben.

Betreuungsplätze für Kinder im Gemeindehaus
Mit dem Antrag auf Nutzungsänderung für Kindergarten-
räume hat der Gemeinderat in der Sitzung am 26.07.07 die 
baurechtlichen Voraussetzungen geschaffen. Nach 
öffentlicher Ausschreibung der Personalstellen für eine 
Erzieherin und eine Kinderpflegerin konnten auch für 
diesen Bereich zügig und schnell Entscheidungen 
getroffen und die Arbeitsverträge abgeschlossen werden. 
Damit steht einem Beginn dieser neuen gemeindlichen 
Einrichtung am Montag, den 10. 09. nichts mehr im Wege. 
Außerdem ist es gelungen, im Forstamt am Kirchweg 
Räume für die Zwergerlgruppen anzumieten. Eine 
umfassendere Darstellung erscheint in der Oktober-
ausgabe.

Bauland für Einheimische Baugebiet Rott-Nord

Der Gemeinderat Rott a. Inn hat beschlossen, ein weiteres  Grundstück 
im Baugebiet Rott-Nord an Einheimische zu vergeben. Es handelt sich 
hierbei um das Grundstück Fl.Nr. 150/66 (568 m²) an der Heinrich-
Varcher-Straße. Das Grundstück liegt im Wohngebiet. Es ist im 
beiliegendem Lageplan schraffiert dargestellt. Interessenten melden 
sich bitte baldmöglich bei der Geschäftsstelle der Verwaltungs-
gemeinschaft Rott a. Inn, Tel:  08039-9068-12.
Der Fragebogen und die Vergaberichtlinien für die Bewerbungen für das 
vorläufig letzte Grundstück im Einheimischen-Modell sind bei der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft erhältlich. Die Richtlinien 
sind außerdem unter  einsehbar. Die Bewerbungen sind 
bis spätestens Mo hriftlich bei der 
Geschäftsstelle einzureichen. 

www.rottinn.de
ntag, den 10.09.2007 sc

 


